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21.

Allerhöchste Kabinetsorder, wegen des Rechtsver-
hältnisses der Eigenthümer von Stromfahr-
zeugen zu den Führern derselben und der Schiffs-
sführer zu den Schiffsknechten.

Allerhöchste Kabineksorder, wegen Verleihung der revi-
dirten Städteordnung vom 17en März 1831.
an die Stadt Inowraclaw, im Großherzog=
thum Posen.

Allerhöchste Kabineksorder, wegen Verleihung der revi-
dirten Städteordnung vom I7ten März 1831.
an die Stadt Nakel im Großherzogthum Posen.

Allerhöchste Kabinetgorker, wegen Verleihung der
revidirten Städtcordnung vom 17ten März
1831. an die Stadt Samter im Großherzog=
khum Posen.

Allerhöchste Kabineksorder, das Verfahren bei den
gerichtlich auffunehmenden Taxen adlicher Gü,
ker im Großherzogthum Posen betreffend.

Allerhöchste Kabinetsorder, betreffend die Ausschlie-
Hhung der Anwendbarkeit des §. 1087. Dit. 1.
Th. II. des Allgemeinen Kandrechts auf Schwän-=
gerungöklagen gegen im Auclande Woh,
nende.

Erklärung wegen der, zwischen der Königk. Preu-
ßischen und der Königl. Sächsischen Regie-
rung verabredeten Maßregeln zur Verhütung
der Forsifrevel in den Grenzwaldungen.

Ministerial-Bekanntmachung in derselben Angele-
genheit.

Allerhöchste Kabiner##rder, wegen Verkeihung der
revidirten Städteordnung vom 17ten Mar;
1831. an die Stadt Kurnik im Großherzog=
khum Posen.

Allerhöchste Kabinetsorder, wegen Anwendung der
S. é. 616. — 64#. Tit. 20. Th. II. des Allge-
meinen andrechts, die Bestrafung der Wider,
setzungen gegen die Wachen und der Beleidi—-
gungen der im Dientte begriffenen Militair=
personen betreffend, so wie wegen Anwendung
der Bestimmungen der Kriminal= Ordnung bei Un-
tersuchung gedachter Vergehungen in der Rhein-
provinze
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